
 

 

 

Westdeutscher Tischtennis-Verband e.V. – Bezirk Münsterland / Hohe Mark 

 
          Haltern am See, den 13.01.2026 

              

Betrifft: Rundschreiben 16 – Informationen und Meldungen Saison 2025/2026   

 

 

An die Vereine des Bezirkes Münsterland / Hohe Mark 

 

 

Anlagen 

Diesem Rundschreiben ist ein Schreiben des Jugendvorstandes beigefügt. In dem Schreiben wird 

noch ein Ausrichter für die Jugend 19 Vorrangliste Jungen und Mädchen gesucht. Des weiteren sind 

noch Starterplätze für die Vorranglisten Mädchen 11, Mädchen 13, Mädchen 15 und Jungen 11 frei. 

Alles weitere entnehmen die Vereine dem Schreiben. 

 

Auf- und Abstiegssituation (Update) 

Die derzeitige Abstiegssituation aus der Landesliga in unserem Bezirk, (hier speziell die BOL) sieht 

zurzeit dramatisch aus. Insgesamt fünf Mannschaften müssten den Weg in die BOL antreten. (Stand: 

31.12.2025) Ebenso steht eine Mannschaft aus unserem Bezirk auf einen Abstiegsrelegationsplatz, 

was im schlimmsten Fall auch zu einem Abstieg führen kann. Somit kann es passieren, wenn sich die 

Abstiegssituation nicht positiv ändern sollte, die Mannschaften ab Tabellenplatz 6, bzw. 5 der BOL 

absteigen würden. Dieses hat dann natürlich auch Auswirkungen auf die anderen Spielklassen, bis 

hinunter zur 4. Bezirksklasse. Natürlich kann man jetzt mit Beginn der Rückrunde noch keine genaue 

Prognose hervorsagen, aber die Vereine/Mannschaften sollten sich im Klaren sein, dass es zu einem 

erweiterten Abstieg kommen kann. In der BOL habe ich die erweiterten Abstiegspfeile schon einmal 

gesetzt. 

 

Herren – 2. Bezirksliga Gr.: 2 

TTV Suderwich: Aus dem Bericht vom 11.01.2026 (Jugend 70 Merfeld III) in click-TT geht hervor, dass 
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die Mannschaft von TTV Suderwich mit nur fünf Spielern zum fälligen Meisterschaftsspiel angetreten 

ist. Laut WO wird der Verein TTV Suderwich mit einer Ordnungsstrafe von 10,00€ belegt. 

 

Herren – 2. Bezirksklasse Gr.: 2 

SV Brukteria Rorup IV: Aus dem Bericht vom 10.01.2026 (SSV Rhade II) in click-TT geht hervor, dass 

die Mannschaft von SV Brukteria Rorup IV zum fälligen Meisterschaftsspiel nicht angetreten ist. In 

dieser Angelegenheit wird wie folgt entschieden: Das Meisterschaftsspiel wird mit 4:0 Punkten und 

10:0 Spielen für die Mannschaft von SV Brukteria Rorup IV als verloren gewertet, und 

dementsprechend in der Tabelle verzeichnet. Laut WO wird der Verein SV Brukteria Rorup mit einer 

Ordnungsstrafe von 100,00€ belegt.  

 

Herren – 3. Bezirksklasse Gr.: 2 

TTV Waltrop 99 IV: aus dem Bericht vom 10.01.2026 (DJK Westf. Senden V) in click-TT, geht hervor, 

dass die Mannschat/Verein TTV Waltrop 99 V das Spielergebnis (Ersterfassung) verspätet in click-TT 

verzeichnet hat. Laut WO wird der Verein TTV Waltrop 99 mit einer Ordnungsstrafe von 10,00 € 

belegt. 

 

Herren – 4. Bezirksklasse Gr.: 3 

TuB Bocholt V: Aus dem Bericht vom 09.01.2026 (TuS Stenern III) in click-TT geht hervor, dass seitens 

der Mannschaft von TuB Bocholt V der Spiel-PIN nicht vorgelegen hat. Laut WO wird der Verein TuB 

Bocholt mit einer Ordnungsstrafe von 10,00€ belegt. 

 

Herren – 4. Bezirksklasse Gr.: 6 

ETG Recklinghausen V: Aus dem Bericht vom 10.01.2026 (SC Buer-Hassel VII) in click-TT geht hervor, 

dass seitens der Mannschaft von ETG Recklinghausen V der Spiel-PIN nicht vorgelegen hat. Laut WO 

wird der Verein ETG Recklinghausen mit einer Ordnungsstrafe von 10,00€ belegt. 

 

SC Buer-Hassel VII: Aus dem Bericht vom 10.01.2026 (ETG Recklinghausen V) in click-TT geht hervor, 

dass der Hinweis seitens SC Buer-Hassel VII, auf beide Mannschaftsführer im Spielbericht fehlt. Laut 

WO wird der Verein SC Buer-Hassel mit einer Ordnungsstrafe von 10,00€ belegt. 

 

Jugend 19 – Bezirksoberliga 

SuS Stadtlohn: Aus dem Bericht vom 10.01.2026 (DJK Germania Lenkerbeck) in click-TT geht hervor, 

dass die Einzelaufstellung seitens SuS Stadtlohn nicht nach Spielstärke erfolgte. In dieser 

Angelegenheit wird wie folgt entschieden: Das Meisterschaftsspiel wird mit 4:0 Punkten und 10.0 

Spielen für die Mannschaft von SuS Stadtlohn als verloren gewertet, und dementsprechend in der 



 

Tabelle verzeichnet. Laut WO wird der Verein SuS Stadtlohn mit einer Ordnungsstrafe von 10,00€ 

belegt.  

 

Jugend 19 – 2. Bezirksliga Gr.: 3 

TTC MJK Herten II: Aus dem Bericht vom 10.01.2026 (TST Buer-Mitte) in click-TT geht hervor, dass 

der Hinweis seitens TTC MJK Herten II, auf beide Mannschaftsführer im Spielbericht fehlt. Laut WO 

wird der Verein TTC MJK Herten mit einer Ordnungsstrafe von 10,00€ belegt. 

 

Jugend 15 – 1. Bezirksliga Gr.:3 

SG Coesfeld 06: Aus dem Bericht vom 11.01.2025 (SuS Stadtlohn) in click-TT geht hervor, dass seitens 

der Mannschaft von SG Coesfeld 06 die Eintragungen einheitliche Trikots, Zählgeräte usw. nicht 

getätigt wurden. Laut WO wird der Verein SG Coesfeld 06 mit einer Ordnungsstrafe von 10,00€ 

belegt. 

 

Jugend 13 – 1. Bezirksliga Gr.: 1 

SuS Stadtlohn: Aus dem Bericht vom 10.01.2026 (TuB Bocholt) in click-TT geht hervor, dass die 

Mannschaft von SuS Stadtlohn zum fälligen Meisterschaftsspiel nicht angetreten ist. In dieser 

Angelegenheit wird wie folgt entschieden: Das fällige Meisterschaftsspiel wird mit 4:0 Punkten und 

10:0 Spiele für die Mannschaft von SuS Stadtlohn als verloren gewertet, und dem entsprechend in 

der Tabelle verzeichnet. Laut WO wird der Verein SuS Stadtlohn mit einer Ordnungsstrafe von 25,00€ 

belegt. 

 

 

  

 

 

Einspruch der Ordnungsstrafen und Entscheidungen 

Gegen alle vorgenannten Entscheidungen ist der Einspruch der zulässige Rechtsbehelf. Er ist in 

Papierform oder per Mail einzulegen bei dem Vorsitzenden des Bezirksspruchausschusses: Daniel 

Merzenich, Driburger Str. 3, 45896 Gelsenkirchen, E-Mail: daniel.merzenich@freenet.de . Es reicht 

auch eine als E-Mail- Anhang übersandte Erklärung. Vereine müssen die Genehmigung der nach §26 

BGB vertretungsberechtigten Person bzw. die Genehmigung der nach ihrer Satzung 

vertretungsberechtigten Personen beifügen (§10 RuVO). Der Einspruch muss innerhalb von vierzehn 

Tagen seit Bekanntgabe der angefochtenen Entscheidung eingelegt werden (§12 II Nr.1 RuVO).  

Innerhalb dieser Frist ist außerdem ein Kostenvorschuss in Höhe von 50 ,00 € einzuzahlen (§15 III – V 

RuVO). Die Bankverbindung hierzu lautet: Westdeutscher Tischtennisverband – Bezirk 
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Münsterland/Hohe Mark, IBAN: DE66 4016 4024 0603 7939 00, bei der Volksbank Gronau - Ahaus  

 

Mit sportlichen Grüßen 

Dieter Lewe und Michael Kuth 

Westdeutscher Tischtennis-Verband e.V. – Bezirk Münsterland / Hohe Mark 

Spielleiter  


